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Betrifft 

Änderung des Verfassungsgerichtshofgesetzes 

1. Die NÖ Landesregierung beehrt sich mitzuteilen, daß zum 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Verfassungsgerichts

hofges~tz geändert wird, grundsätzlich keine Einwendungen 

erhoben werden. 

2. Zu § 25a des Entwurfes wird angeregt, Art. 177 EGV ausdrück

lich als primärrechtliche Grundlage des Vorabentscheidungs

verfahrens zu zitieren. 

3. Im Hinblick auf die im Art. 177 Abs. 3 EGV normierte Vorlage

verpflichtung der Höchstgerichteund die Möglichkeit eines 

Vertragsverletzungsverfahrens gemäß Art. 169 EGV bei Nicht

beachtung dieser Vorlageverpflichtung (vgl. GrabitzjHilf, 

Kommentar zur Europäischen Union, Anm. 55f zu Art. 177 EGV) 

wird angeregt, die subjektiv gestaltete Wortfolge im §~25a 

Abs. 2 des Entwurfes ("erachtet .... als nicht mehr erforder

lich"; vgl. ~ur ähnlichen Wortwahl in Art. 11 Abs. 2 B-VG die 

Judikatur des VfGH z.B. VfSlg. 2365) durch eine objektiv 

gefaßte zu. ersetzen (z.B. "ist ... nicht mehr erforderlich"). 
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Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen 

dieser Stellungnahme übermittelt. 

NÖ Landesregierung 

Dr. P r ö 1 1 

Landeshauptmann 
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LAD-VD-0009/71 

1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an alle vorn Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 

·des Bundesrates 
, 

3. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handendes Herrn Landesamtsdirektors) 

4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

NÖ Landesregierung 

Dr. P r ö 1 1 

Landeshauptmann 
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